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SICHERHEIT FUR WERTVOLLE BEWEGLICHE OBJEKTE

Bau von Kulturgiiter-
Schutzraumen iberpriifen

BABS. Im Laufe der vergangenen dreissig Jahre sind in der Schweiz rund 280 Schutz-
raume fiir die Lagerung von beweglichem Kulturgut erstellt worden. Ein Nachhol-
bedarf zum Unterbringen beweglicher Objekte besteht aber nach wie vor in bedeu-
tenden Archiven, Bibliotheken, Museen, Sammlungen oder Kléstern. Darauf will der
Bund kiinftig das Schwergewicht beim Bau von Schutzraumen legen.

Die bisher gebauten Kulturgiiterschutz-
rdume bieten mit einem Gesamtvolu-
men von gut 201000 m3 Platz fiir eine statt-
liche Anzahl von beweglichen Objekten. Eine
Zahlenspielerei hat ergeben, dass dies immer-
hin der Lidnge von 2700 Eisenbahnwagen
entspricht — das heisst, man konnte damit
einen tberlangen Guterzug von rund 32 km
zusammenstellen, was etwa der Strecke Bern—
Freiburg gleichkdme! Die meisten dieser
Riume sind schon heute voll genutzt, in-
dem sie beispielsweise in Staatsarchiven oder
Kantonsbibliotheken als sicherer Lagerraum
fur die wertvollsten Archivalien oder Biicher
dienen.

Neubauten
nur noch fiir gréssere Sammlungen

Mit der Inkraftsetzung des neuen Bundes-
gesetzes Uiber den Bevolkerungsschutz und
den Zivilschutz (BZG) trdgt der Bund «die
anerkannten Mehrkosten fir die Erstellung,
Ausriistung, Erneuerung sowie Umnutzung
oder Aufhebung von Schutzanlagen und Kul-
turgtiterschutzrdumen» (Art. 71, Abs. 2, BZG).
Es gibt also — anders als bei Mikroverfilmun-
gen oder Sicherstellungsdokumentationen —
ab 2004 keine Subventionen mehr fiir die Er-
stellung von Kulturgtterschutzraumen, dafiir
werden die anerkannten Mehrkosten beim
Bau sowie die Kosten fiir die Einrichtung voll
tibernommen. Dies bedingt eine Konzentra-
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Einlagerung von sicher verpackten Kultur-
giitern in einem umgenutzten Schutzraum.
Beispiel aus Unterigeri 2G.

tion der Mittel auf die bedeutendsten, zu Be-
ginn dieses Textes erwdhnten Standorte.
Was geschieht aber mit wertvollen Kultur-
gutern an Orten, fur die kiinftig der Neubau
eines Schutzraumes aus finanziellen Grinden
kaum mehr in Frage kommt? Gerade in Ge-
meinden durfte man mit dieser Ausgangslage
konfrontiert werden, ist doch das bewegliche
Kulturgut dort oft nicht optimal gelagert. In
einem solchen Fall bietet sich die Chance,
nicht mehr benétigte Zivilschutzanlagen und
Personenschutzraume fir die Belange des
Kulturgiterschutzes umzunutzen.

Was ist bei Umnutzungen zu beachten?

Einige Bedingungen gilt es aber zu er-
fullen, damit eine zweckmadssige Losung auch

wirklich gefunden werden kann. Zundchst
mussen Vorabklarungen gemacht werden;
dazu gehort beispielsweise der Nachweis des
einzulagernden Kulturguts. Es ist aber auch
grundsétzlich zu Uberlegen, ob der Standort
eines umzunutzenden Schutzraumes Uber-
haupt fir Kulturgtiter in Frage kommt:

Ist er gut mit Transportwagen erreichbar?

Sind die Zugdnge gesichert?

* Besteht die Gefahr von Schdden am Kul-

turgut auf dem Weg zum Schutzraum?

Gibt es enge Treppenlaufe, die zum Beispiel

den Transport mit grossformatigen Bildern

erschweren?

* Ist der Schutzraum durch Wassereinbruch
gefihrdet? Gibt es im Innern des Raumes
wasserfiihrende Leitungen?

+ Welche Raumeinrichtungen sind denkbar
(Gestelle, Aufhdngevorrichtungen, Gitter
usw.)?

+ Wie sind die klimatischen Bedingungen
(Gefahr von Feuchtigkeit usw.)?

.

Vorgehen bei Umnutzungen

Wenn in einer Gemeinde eine solche Um-
nutzung ins Auge gefasst wird, miissen die
kantonalen Kulturguterschutz-Verantwortli-
chen in die Uberlegungen miteinbezogen wer-
den. Diese konnen die weiteren Schritte ein-
leiten und den Kontakt mit dem Bundesamt fiir
Bevolkerungsschutz (BABS) aufnehmen; bei
Bedarf kommt es auch zu einer Begehung mit
den Architekten, mit Vertretern der Gemeinde
und des BABS (Kulturgiterschutz, Schutz-
bauten). Der Zeitpunkt fur allfillige Raumbe-
darfsabklarungen ist jetzt gerade ideal, haben
doch die Kantone zurzeit den Auftrag, die be-
stehende Planung zu tiberprifen. O

Als Witglied des Schweizerischen Zivilschutzverbandes
erhalten Sie die Zeitschiift «action» gratis nach Hause geliefent!

Verlangen Sie doch ganz einfach einige Probenummern der Zeitschrift action sowie
Unterlagen Gber den Schweizerischen Zivilschutzverband.
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O Ja, ich méchte einige Probenummern der Zeitschrift action sowie Unterlagen Uber den Schweizerischen Zivilschutzverband.




	Bau von Kulturgüter : Schutzräumen überprüfen

